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Betr.:
Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung für
ehrenamtsfördernde Maßnahmen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2026
 
Der Kreisausschuss möge beschließen:
 
1. Der Kreisausschuss beschließt die Gewährung der in der Anlage 1 aufgeführten
Anträge aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung
ehrenamtsfördernder Maßnahmen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026
mit einem Gesamtbetrag von 42.095,00 EUR. Grundlage ist die dem Unstrut-Hainich-
Kreis im Jahr 2026 zur Verfügung stehende Gesamtförderung in Höhe von insgesamt
45.000,00 EUR.
 
2. Der Kreisausschuss beschließt über die Verwendung des verbleibenden
Restbetrages in Höhe von 2.905,00 EUR entsprechend der in Anlage 2 aufgeführten
Anträge mit Bewilligungsvermerk.
 
 
 
Begründung:
 
Das Ehrenamt stellt ein zentrales Element des gesellschaftlichen Zusammenhalts im
Unstrut-Hainich-Kreis dar. Die Arbeit der zahlreichen freiwillig Engagierten in Vereinen,
Verbänden und Initiativen trägt wesentlich zur Stärkung sozialer Strukturen sowie zur
aktiven Mitgestaltung des Gemeinwesens bei.
 
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat dem Unstrut-Hainich-Kreis per
Weiterleitungsvertrag im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 45.000 EUR zur Verfügung
gestellt. 
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Auf Grundlage der eingereichten und förderfähigen Anträge unterbreitet die
Verwaltung einen Vorschlag zur Mittelverteilung in Höhe von 42.095,00 EUR auf
Grundlage der Vergabegrundsätze zur Förderung des Ehrenamtes im Unstrut-Hainich-
Kreises.
 
Über die Gewährung des verbleibenden Betrages in Höhe von 2.905,00 EUR soll im
Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses beraten und beschlossen werden. Ziel ist
es, eine sachgerechte, transparente und bedarfsgerechte Verwendung der
verbleibenden Mittel sicherzustellen. Die Anlage 2 wird vor Beschlussfassung
entsprechend mit einem Bewilligungsvermerk versehen.
 
Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren zur Verfügung stehenden
Gesamtförderung von 23.410,00 EUR wurde bei der Priorisierung der Anträge ein
besonderer Fokus gesetzt. Zunächst wurden vorrangig solche Vereine und Initiativen
berücksichtigt, die im vergangenen Jahr keinen Antrag gestellt haben. Im weiteren
Verlauf der Auswahlentscheidung wurde ein Schwerpunkt auf die Unterstützung
kleinerer Vereine gelegt, während zum Teil größere Träger, Einrichtungen,
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie finanziell besser ausgestattete Vereine
nachrangig berücksichtigt wurden, um insbesondere die Handlungsfähigkeit kleinerer
Strukturen zu stärken. Darüber hinaus wurde bei Antragsstellern mit mehreren
eingereichten Projekten (Sportförderung sowie finanzielle Unterstützung
gemeinnütziger Vereine im Unstrut-Hainich-Kreis) eine Abwägung vorgenommen.
 
Die Ausgaben zur Gewährung der Zuwendungen werden unter der Haushaltsstelle
004500.718000 – Ehrenamt / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke –
Übrige Bereiche geführt.
 
 
 
 
A h k e 
Landrat
 
Anlagen:
Antragsliste komplett (nichtöffentlich)
Anlage 1
Anlage 2 
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben

□ Vorlage wurde abgelehnt

□ Vorlage wurde zurückgezogen

 
 
Abstimmungsergebnis:

Ja: Nein: Enthaltungen:
 




